
I A 3 Bonn, den 5» Dezember 195o 
Dr. Sohn/Bl. 

V e r m e r k 

B e t r i f f t : Zusammensetzung und Errichtung der Hohen Behörde. 

1 0 Die Aufgaben der Hohen Behörde (H.B.) sind umfassend. Ihre 
Vollmachten gehen weiter, als sie normalerweise bei*Friedens
zeiten einem nationalen Wirtschaftsminister für Kohle und Stahl 
zustehen (Investitionslenkung, Produktionspolitik, Errichtung, 
Überwachung und Verteidigung des Äinheitsmarites, Preisregulie— 
rung, u.U. Absatzlenkung sowie Einflußmögliohkeiten auf den Aus-
senhandel u.a.m.). Allerdings i s t die E.E. bei Wahrnehmung ihrer 
Befugnisse i n wichtigen Fällen an eine Mitwirkung des Minister
rates gebunden. Andererseits sind die regionalen Gruppen, welohe 
dazu angetan sein könnten, einer übermäßigen Ausdehnung der zentra
len Autorität der H.B. eine Mäßigung aufcuzvringen, durch die 
letzten Pariser Verhandlungen entgegen den deutschen Verstellun
gen über Gebühr geschwächt werden. Der organisatorische und i n s 
besondere personelle Aufbau der E.B. darf hiernach besondere 
Aufmerksamkeit beanspruchen. 

2.) Die Liiniste^erfassung a l l e r Teilnehmerländer i s t die büro
kratische, d.h. die Entscheidungen der Minister ergehen durch 
den Minister selbst, i n seiner Vertretung oder i n seinem Auftrag, 
aber niemals i n Form von kollegialen Beschlüssen. Für die E. B. 
i s t im Gegensatz zu dieser Tradition der europäischen Staaten 
ein Entscheidungskopf von 6 - 9 Mitgliedern vorgesehen, die auf 
kol l e g i a l e r Basis die Entscheidungen mit Stimmenmehrheit treffen, 
Der Präsident hat im wesentlichen organisatorische Funktionen, 
saohlich wirkt sich seine Stellung allerdings auch insofern aus, 
als seine Stimme bei Stimmengleichheit den Aussohlag gibt. Ob
wohl das kollegiale System l e i c h t den Geschäftsgang erschweren 
und zu Kompromißentscheidungen führen kann, i s t ihju auf diesem 
nationalen Heuland mit Recht zunächst der Vorzug zu geben. 

30 Erwägungen über die Qualitäten der als Mitglieder der H. B. 
geeigneten Renschen s o l l t e n sowohl die Tatsache betrachten, daß 
dieser übernationalen Behörde für die europäische Einigung eine 
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besonders wichtige Aufgabe zukommt, wie auch die nützliche und 
zweokmäßige Arbeitsweise und a l l e hieraus für den Personalkör
per resultierenden Folgerungen. Der erste Gedanke legt es nahe, 
im Einblick auf die Bedeutung dieses Versuchs "erzusehen, daß 
a l l e Mitglieder einen hohen persönlichen Hang und entsprechendes 
Ansehen genießen, sowie dass sie erweislich für den europäischen 
Gedanken eingetreten sind. Die kol i g i a l o Arbeitsweise der H« B. 
erfordert es, daß ihre Mitglieder charakterlich über jene inne
re Einstellung verfügen, welche erfahrungsgemäß die wichtigste 
Voraussetzung für ein solches kollegiales gemeinsames Handeln 
d a r s t e l l t . Die sachlichen Aufgaben der H. B. lassen es ratsam 
erscheinen, auch i n dem obersten Führungskopf, wenn irgend mög
l i c h , nioht auf Männer zu verzichten, welohe selbst erste Kan
ner des Kohlebergbaus und von Eisen und Stahl sind. 

4#) Welches Schwergewicht gerade der faohliohen Zusammensetzung 
i n der H.B. zu geben i s t , dürfte von der internen Arbeitsweise 
der H. B. mit abhängen. Die gleichen Verlegungen können auch für 
die zweclnnäßige Zahl der LIitglieder der E. B. wertvolle Anhalts
punkte geben. Auf die F rage s o l l daher kurz eingegangen werden, 
obwohl ihre endgültige organisatorische Lösung der H. B. selbst 
überlassen bleiben müßte. 2wei Möglichkeiten stehen zur iSafcls 

a) Die l^itglieder des Rates sind zugleich die Abteilungs
l e i t e r der H. E. Sa findet organisatorisch keine so Harfe 
Trennung zwischen Vorbereitung der Entscheidung und der 
Entscheidung selbst s t a t t . Das Verfahren hat neben der 
Perscnalerspamis den Vorzug, daß die üit,ylieder der H, B. 
durch den Zwang zur Beschäftigung mit der"Tagespraxis 
allen Problemen besonders nahe stehen. 

b) Die Mitglieder der Hohen Behörde bleiben ausschließlich 
ein entscheidendes Führungsgremium. A l l e Vorbereitungs
arbeit l i e g t i n den Händen eines Sekretariats unter der 
koordinierenden Leitung eines Generalsekretärs. In Sekre
tariat wird eine der Aufgabengl!ederung beliebige entspre
chende Zahl von Abteilungen gebildet. 

Diesem zv/eiten Verfahren dürfte der Vorzug gebühren, obtrehl es 
auf die für das Verfahren zu a) erwähnten Vorteile verzichtet. 
Es bietet dafür aber wichtige Vorteile anderer Art: Zunächst 
kann hierbei die Zahl der eigentlichen Mitglieder der H. B. k l e i 
ner gehalten werden, denn ea brauchen keineswegs a l l e S&ohgebie-
te der H. B. bereits durch einen Spezialisten i n dem Führungs
gremium der E. B. selbst vertreten sein. Die Regierungen wären 
damit auoh der lästigen Verpflichtung enthoben, die organisato-



risohe Frage der Abteilungsgliederung schon bei der Pähl der 
Mitglieder von sieh aus zu entscheiden. Dies könnte vielmehr 
der H. B« selbst durch Auswahl geeigneter Abteilungsleiter über
lassen bleiben. Damit würde aber - ein weiterer V o r t e i l - auoh 
die Wahl wesentlich entkompliziert; und zwar dies sowohl durch 
die geringere Zahl der Mitglieder, auf die sioh die Staaten e i n i 
gen müssen, wie auch durch die geringeren Anforderungen an eine 
ganz bestimmte Ulsohting 1ftgg rfachliohen Vorbildung. Es kommt hin
zu, daß sich Persönlichkeiten Jenes für die Durchschlagskraft der 
H. B. als erforderlich anzusehenden Levels f£r eine Tätigkeit 
dieser zweiten Art lei c h t e r finden lassen dürften. Wenn bei An
nahme dieses Systems einzelne Mitglieder der H # B. dem-Kohle- und 
Stahlsektor ferner stehen sollten, würde dieser Haohteil nicht 
a l l e i n durch eine ausgezeichnete Saohverständigenbesetzung im 
Sekretariat, sondern auch durch die Tatsache gemildert werden, 
daß sich Männer einer überfachliohen Einstellung v i e l f a c h we
sentlich schneller zu einigen vermögen als reine S £chv erstand ige. 
Auf Jeden F a l l erscheint es erforderlich, daß sich die H. B. nicht 
nur aus L£ännern mit dem politischen Gewicht d03 Staatsmannes, 
sondern ebenso aus e r s t k l a s s i g e n Indus t r i e f a c h l e u t e n und i n der 
Wirtschaftspolitik erfahrenen Verwaltungskennera zusammensetzt. 

5.) Die Zahl der M i t g l i e d e r der R. B- hat das erste französische 
Arbeitsdokument mit 6 - 9 b e z i f f e r t . Die endgültige Festsetzung 
i s t den letzten Besprechungen vorbehalten. Die Erschwerungen j e 
des kollegialen Arbeitssystems bei einer größeren i i i t g l i e d e r s a h l 
legen es nahe, den Kreis tunlichst zu begrenzen. Eine Abstimmung 
im Kreise von 9 Henschen herbeizuführen, i s t erfahrungsgemäß schon 
recht schwierig. Dem Vernehmen nach haben die Amerikaner 5 Mit
glieder vorgesohlagen. Für eine größere Zahl könnten vom deutschen 
Standpunkt v i e l l e i c h t geltend gemacht werden, daß auf diesem £ege 
die größeren Staaten erreichen könnten, zwei eigene Staatsange
hörige i n dem Kcll&gium vertreten zu haben. ; ? i l l man diesem Ge
danken folgen, würde durch eine Hintertür p r a k t i s c h wieder der 
Gedanke der nationalen Repräsentation vorherrschend werden, den 
man bisher tunlichst vermieden hat. Außerdem würde dann die Zahl 
der H. B. nioht nur auf 9, sondern leioht auf 11 Mitglieder s t e i 
gen und damit eine der Handlungsfähigkeit sicher abträgliohe 
Z i f f e r erreichen. Unter Berücksichtigung der Krankheits- und 
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Abwesenhoitsfälle soheint nach allem eine Zahl von 5 oder 7 
Mitgliedern die angemessene Lösung zu bieten* Ton 6 U i t g l i e 
dern wäre abzuraten, da die H. E. damit schon äußerlich eine 
unerwünschte Parallele zu dem Ministerrat erhielte« 

6. ) Die Stellung der Mitglieder der H. B. s o l l t e mögliohst 
unabhängig sein. Diesem Z i e l dient erfahrungsgemäß mehr eine 
beruf I i ohe Sicherung, die auch nach nur kurzer Dienstzeit wirk
sam wird, als besonders hohe Gehälter. Völlig unerläßlich aber 
scheint es, wenn man die übernationalen Funktionen der E» B. wah
ren rill, daß ihre Mitglieder nicht vom Ministerrat abhängig 
werden. Dies i s t aber nach dem Jetzigen Entwuff dadurch gege
ben, daß der Ministerrat die Beziige der H. B. festsetzt. 

7. ) Die Wahl der Mitglieder der E. B. könnte wie folgt vor eioh 
gehen: 
Jeder Teilnehmerstaat benennt 2 - 4 Kandidaten, von denen aber 
nur die Hälfte eigene Staatsangehörige sein dürften. Einen an
schließend en Konklave der Vertreter der Teilnehmerstaaten wird 
die Aufgabe g e s t e l l t , sich über die vorgesehene Zahl der Mit
glieder der E. B. zu einigen. Wird i n einer vorher bestimmten 
F r i s t nur über einen T e i l der Mitglieder der H. B. die v o l l e 
Übereinstimmung e r z i e l t , dann werden die fehlenden Mitglieder 
i n geheimer Wahl gewählt. Hierbei s o l l t e ein Kandidat a l s ge
wählt gelten, der zwei D r i t t e l der Stiemen auf s i c h vereinigen 
kann. Die einzelnen Staaten haben hierbei ein Pluralstimmrecht 
i n dem Verhältnis ihres Vertreteranteiles bei der allgemeinen 
VersanEilung. 

(Dr. Schneider) 


